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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/212

öffentlich
23.08.2019

Sabine Kählert
Christopher Radon
Dirk Goldau

Neufassung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Ausübung 
einer gemeinsamen Vollstreckungstätigkeit zwischen der Stadt Ueter-
sen und der Stadt Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.09.2019 Hauptausschuss
24.09.2019 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Zwischen der Stadt Tornesch und der Stadt Uetersen als Verwaltungsgemeinschaft mit dem 
Amt Haseldorf besteht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Ausübung einer gemeinsa-
men Vollstreckungstätigkeit. Die Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Uetersen mit dem Amt 
Haseldorf wurde zum 01.01.2017 aufgelöst, sodass ein neuer Vertrag mit der Stadt Uetersen 
geschlossen werden muss. Hervorzuheben ist, dass der Vertragsentwurf eine Vertragslauf-
zeit auf unbestimmte Dauer beinhaltet, damit beide Städte die Möglichkeit haben, auf uner-
wartete Entwicklung, wie z.B. eine evtl. Vollstreckung durch den Kreis, reagieren zu können. 
Vertragsbeginn soll bereits der 01.10.2019 sein. Auch steht der Vollstreckungsbeamte nur 
noch mit einem Zeitanteil von 17 Wochenstunden für beide Städte für die Vollstreckungstä-
tigkeit zur Verfügung. Aufgrund der guten Erfahrung mit dem Vollstreckungsbeamten der 
Stadt Uetersen schlägt die Verwaltung vor, dem Vertragsentwurf zuzustimmen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Die Ratsversammlung beschließt dem der Vorlage anliegenden Vertragsentwurf über die 
Fortsetzung der Ausübung der gemeinsamen Vollstreckungstätigkeit zwischen der Stadt 
Uetersen und der Stadt Tornesch. 

gez.
Sabine Kählert
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Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Vertragsentwurf über die Ausübung einer gemeinsamen Vollstreckungstätigkeit. 


